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Bekanntmachung über den Bebauungsplan 
Nr. 791 1. Änderung -Großenbaum- zwischen  
Stadtautobahn (A 59), Querverbindung (Alten- 
brucher Damm - Großenbaumer Allee), Alten-
brucher Damm und Bundesstrecke Duisburg -  
Düsseldorf  

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 
27.03.2023 gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB) 
den Bebauungsplan Nr. 791 1. Änderung -Großen- 
baum- als Satzung beschlossen.

Der Bebauungsplan Nr. 791 1. Änderung -Großen- 
baum- wird gemäß § 10 Abs. 3 BauGB öffentlich 
bekannt gemacht.

Der Bebauungsplan Nr. 791 1. Änderung -Großen- 
baum- mit Begründung kann beim Amt für Stadt- 
entwicklung und Projektmanagement der Stadt 
Duisburg zu den üblichen Öffnungszeiten einge-
sehen werden.

Über den Inhalt des Planes und der Begründung 
wird auf Verlangen Auskunft gegeben.

Gleichzeitig wird

1.	 gemäß § 44 Abs. 5 BauGB,
2.	 gemäß § 215 Abs. 2 BauGB und
3.	� gemäß § 7 Abs. 6 Gemeindeordnung Nord-

rhein-Westfalen (GO NRW)

auf Folgendes hingewiesen:

1)	� Eine Entschädigung wegen dieses Bebauungs-
planes kann der/die Entschädigungsberech-
tigte gemäß § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie 
Abs. 4 BauGB verlangen, wenn die in den 
§§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermö-
gensnachteile eingetreten sind. Die Fälligkeit 
etwaiger Entschädigungsansprüche kann der/
die Berechtigte dadurch herbeiführen, dass 
er die Leistung der Entschädigung schriftlich 
bei den Entschädigungspflichtigen beantragt. 
Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn 
nicht innerhalb von 3 Jahren nach Ablauf des 
Kalenderjahres, in dem die in § 44 Abs. 3 Satz 
1 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile 
eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruches 
herbeigeführt wird.

21Amtsblatt für die Stadt Duisburg Nr. 3 vom 31. Januar 2024

Amtsblatt
für die Stadt Duisburg

Amt für Personal-  
und Organisations- 
management
47049 Duisburg
Sonnenwall 77-79

2)	 Unbeachtlich werden: 

	 1.  �eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3  
BauGB beachtliche Verletzung der dort  
bezeichneten Verfahrens- und Formvor- 
schriften,

	 2.  �eine unter Berücksichtigung des § 214 
Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der 
Vorschriften über das Verhältnis des Be- 
bauungsplanes und des Flächennutzungs-
planes und

	 3.  �nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtli-
che Mängel des Abwägungsvorganges, 

	� wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr seit 
Bekanntmachung des Flächennutzungsplanes 
oder der Satzung schriftlich gegenüber der 
Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung 
begründenden Sachverhaltes geltend gemacht 
worden sind. 

	 �Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach  
§ 214 Abs. 2 a BauGB beachtlich sind.

3) 	� Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) kann gegen 
diese Satzung gemäß § 7 Abs. 6 Satz 1 GO 
NRW nach Ablauf von sechs Monaten seit 
dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend 
gemacht werden, es sei denn

	 a)  �eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt 
oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfah-
ren wurde nicht durchgeführt,

	 b)  �die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffent- 
lich bekannt gemacht worden,

	 c)  �der Oberbürgermeister hat den Satzungs-
beschluss vorher beanstandet oder

	 d)  �der Form- oder Verfahrensmangel ist ge-
genüber der Stadt Duisburg vorher gerügt 
und dabei die verletzte Rechtsvorschrift 
und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt.

Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungs-
plan Nr. 791 1. Änderung -Großenbaum- in Kraft.

Duisburg, den 11. Januar 2024

Link 
Oberbürgermeister
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Begründung:

Bei den zuletzt durchgeführten Karnevals- 
umzügen in Duisburg-Wehofen und Duis-
burg-Serm konnten erhebliche Verschmut-
zungen durch Glasbruch in einem Bereich 
mit jeweils einer hohen Personendichte 
festgestellt werden.

So haben sich die beiden Bereiche des 
Marktplatzes Duisburg-Wehofen sowie am 
Kirchplatz in Duisburg-Serm aus polizei-
licher Sicht jeweils als Problembereiche 
der o. g. Karnevalsumzüge herausgestellt. 
In diesen beiden Bereichen hielten sich 
größere Gruppen von Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen auf, die alkoholische  
Getränke aus (teils mitgebrachten) Glas- 
flaschen konsumierten und diese Flaschen 
anschließend unsachgemäß vor Ort ent-
sorgten. Ein sehr hoher Anteil der Flaschen 
wurde achtlos auf den Boden geworfen 
oder abgestellt, wo sie durch die Feiernden 
– versehentlich oder absichtlich – wegge-
treten wurden und zersplitterten. Nach 
kurzer Zeit waren die Straßen und Plätze 
mit Scherben sowie zerbrochenen Glas-
behältnissen erheblich verschmutzt. Die 
Glasflaschen sowie der Glasbruch wurden 
für die Besucher zur Stolpergefahr und 
verursachten die erhebliche Gefahr von 
Schnittverletzungen.

Mit Anstieg des Alkoholgenusses erhöht 
sich erfahrungsgemäß nicht nur die Stol-
per- und die damit verbundene Verlet-
zungsgefahr, sondern erfahrungsgemäß 
auch die Gewaltbereitschaft der Besucher 
und Besucherinnen. Insbesondere in den 
beiden beschriebenen Bereichen konnte 
eine hohe Personendichte verzeichnet 
werden und es wurden vermehrt polizei-
liche Maßnahmen erforderlich. Hierbei ist 
es in einer Mehrzahl von Fällen nur durch 
reinen Zufall nicht zu Schnittverletzungen 
bei Polizeibeamten*innen sowie sonsti-
gen Einsatzkräften oder dem polizeilichen 
Gegenüber gekommen. Insbesondere bei 
Fest- oder Ingewahrsamnahmen müssen 
Personen häufig gezielt zu Boden gebracht  
werden oder es kommt in Folge von Wider- 
standshandlungen dazu, dass sich die Per-
sonen (sowohl Polizeibeamte als auch Stö-
rer) auf dem Boden befinden und hierdurch 
die Gefahr von erheblichen Verletzungen 
besteht.

3.	 Räumlicher Geltungsbereich

	� Das Mitführungs- und Benutzungsver-
bot nach Ziffer 1. gilt in den wie folgt 
umgrenzten Bereichen:

	 a)  �Duisburg-Wehofen:
	      �Marktplatz (Parkplatz Fa. Netto) so- 

wie der Bereich der angrenzenden 
Straßen Am Dyck, Marktstraße, Au- 
gust-Thyssen-Straße, In den Brem- 
men. 

	 b)  Duisburg-Serm:
	      �Kirchplatz sowie der Bereich der 

angrenzenden Straßen Am Linden-
tor, Am Rübenkamp, Dorfstraße, 
Bockumer Weg, An der Bastei, Ver- 
bindungsweg zur Straße Zur Gold- 
ackershöh/Dorfstraße, Zur Gold- 
ackershöh.

	� Die räumlichen Geltungsbereiche sind 
den beigefügten Kartenauschnitten 
(Anlage 1: Duisburg-Wehofen und An- 
lage 2: Duisburg-Serm) zu entnehmen. 
Die Karten sind Bestandteil dieser All- 
gemeinverfügung.

4.	� Anordnung der sofortigen Vollzie- 
hung

	� Die sofortige Vollziehung dieser All- 
gemeinverfügung wird gemäß § 80 
Abs. 2 Nr. 4 VwGO angeordnet. Eine 
etwa eingelegte Klage hat daher keine 
aufschiebende Wirkung.

5.	 Androhung von Zwangsmitteln

	� Für den Fall der Zuwiderhandlung ge- 
gen diese Allgemeinverfügung wird in 
den Fällen von Ziffer 1. das Zwangs-
mittel des unmittelbaren Zwangs in 
Form der Wegnahme der mitgeführten 
Glasbehältnisse angeordnet.

6.	 Bekanntgabe

	� Diese Allgemeinverfügung wird gemäß 
§ 41 Absatz 4 Satz 4 Verwaltungsver-
fahrensgesetz Nordrhein-Westfalen 
(VwVfG NRW) öffentlich bekannt ge- 
macht und gilt am Tage nach der Ver- 
öffentlichung im Amtsblatt für die Stadt 
Duisburg als bekannt gegeben. 

Auskunft erteilt:
Frau Jansen 
Tel.-Nr.: 0203 283-7479
E-Mail: c.jansen@stadt-duisburg.de

Gemäß § 14 Abs. 1 des Gesetzes über Auf- 
bau und Befugnisse der Ordnungsbehör-
den – Ordnungsbehördengesetz (OBG) – in 
Verbindung mit § 35 Satz 2 des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes für das Land Nord- 
rhein-Westfalen (VwVfG NRW) erlässt der 
Oberbürgermeister der Stadt Duisburg für 
Karnevalssamstag und Karnevalssonntag 
2024 folgende 

Allgemeinverfügung

1.	� Mitführungs- und Benutzungsver-
bot von Glasbehältnissen anlässlich 
der Karnevalsumzüge in Duisburg- 
Wehofen und Duisburg-Serm

	� Das Mitführen und die Benutzung von 
Glasbehältnissen sind außerhalb von 
geschlossenen Räumen in den unter 
Ziffer 2. genannten Zeiträumen und in 
den unter Ziffer 3. aufgeführten Berei-
chen untersagt. 

	� Glasbehältnisse sind alle Behältnisse, 
die aus Glas hergestellt sind, wie zum 
Beispiel Flaschen und Trinkgläser.

 
	� Von diesem Verbot ausgenommen ist  

das Mitführen von Glasbehältnissen  
durch Getränkelieferanten und Perso- 
nen, welche diese offensichtlich und 
ausschließlich zur unmittelbaren Mit- 
nahme zur häuslichen Verwendung er- 
worben haben.

2.	 Zeitlicher Geltungsbereich

	� Das Verbot gilt in dem unter Ziffer 3a) 
genannten Bereich für

	� Karnevalssamstag, den 10.02.2024 von 
08.00 Uhr bis 18.00 Uhr

	� und für den unter Ziffer 3b) genannten 
Bereich für

	� Karnevalssonntag, den 11.02.2024 von 
08.00 Uhr bis 18.00 Uhr.
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Vereinzelt kam es in der Vergangenheit 
auch zu Flaschenwürfen gegenüber einge-
setzten Polizeibeamten*innen, Vollzugs-
dienstkräften der Ordnungsbehörde und 
Kräften des Rettungsdienstes. Ein Glasver-
bot und eine entsprechende Überwachung 
der Einhaltung tragen zu einer deutlichen 
Gefahrenreduzierung bei. 

Unter Berücksichtigung der vorgenannten 
Aspekte, insbesondere der Erkenntnisse  
aus den letzten Karnevalsumzügen, beste- 
hen keine Zweifel daran, dass auch in der 
kommenden Karnevalszeit mit erheblichen 
Personen- und/oder Sachschäden gerech-
net werden muss, wenn das Mitführen und/ 
oder das Benutzen von Glasbehältnissen  
nicht untersagt wird. Um diese Gefähr- 
dungsreduzierung nachhaltig zu gewähr- 
leisten, ist ein Mitführungs- und Benut- 
zungsverbot von Glasbehältnissen erforder- 
lich.

Zu 1. 

Gemäß §§ 1, 3, 4 und 5 des Gesetzes über 
Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbe-
hörden – Ordnungsbehördengesetz (OBG) 
bin ich die für die getroffene Anordnung 
zuständige Behörde.

Nach § 14 Absatz 1 Ordnungsbehörden-
gesetz können die Ordnungsbehörden die 
notwendigen Maßnahmen treffen, um eine  
im Einzelfall bestehende Gefahr für die öf- 
fentliche Sicherheit oder Ordnung abzu- 
wehren.

Eine derartige Gefahr besteht darin, dass 
bei ungehindertem Ablauf des Geschehens  
sicher damit zu rechnen ist, dass die Be- 
sucher des Straßenkarnevals in Duisburg- 
Wehofen und Duisburg-Serm Getränke in  
Glasbehältnissen mitbringen und vor Ort 
konsumieren werden. Weiterhin ist nicht 
zuletzt wegen der Feststellungen der Poli- 
zei aus den vergangenen Karnevalsumzü- 
gen mit an Sicherheit grenzender Wahr-
scheinlichkeit damit zu rechnen, dass die  
Glasbehältnisse auch anlässlich der Karne- 
valsveranstaltungen im Jahr 2024 nicht ord- 
nungsgemäß entsorgt werden. Vielmehr 
ist zu erwarten, dass diese auf die Straße 
gestellt oder achtlos weggeworfen werden 
und zu Bruch gehen. Dies hätte zur Folge, 
dass anschließend Besucher über die Fla- 

schen und Scherben stolpern und sich 
dabei oder bei sonstigen Stürzen an den 
Scherben verletzen.

Aufgrund der großen Mengen an mitge- 
brachten Glasflaschen ist auch damit zu 
rechnen, dass Scherben durch das Schuh-
werk dringen und Verletzungen der Feiern-
den verursachen. Die Allgemeinverfügung 
richtet sich an alle Personen, die sich in den 
unter Ziffer 3. genannten Bereichen auf-
halten und Glasbehältnisse mit sich führen 
bzw. diese benutzen.

Das Mitführungs- und Benutzungsverbot 
von Glasbehältnissen soll sicherstellen, dass 
Glasbehältnisse möglichst nicht in die unter 
Ziffer 3. genannten Bereiche gelangen. 
Dadurch soll eine gegenwärtige erhebliche 
Gefahr abgewendet werden. 

Das Verbot ist geeignet, um Gefahren für 
die Feiernden, Einsatzkräfte und unbetei- 
ligte Dritte durch Flaschen, Gläser und Glas- 
scherben in den begrenzten stark frequen-
tierten Bereichen abzuwehren und somit 
einen Beitrag zur körperlichen Unversehrt-
heit der Besucher und der Einsatzkräfte zu 
leisten. 

Ein milderes Mittel zur Erreichung dieses 
Zweckes, insbesondere unter Berücksich- 
tigung der Festlegung auf eine sehr begrenz- 
te Örtlichkeit, besteht nicht. Die Ahndung 
von Ordnungswidrigkeiten bei rechtswid-
riger Abfallentsorgung reduziert in der ak-
tuellen Sachlage das Scherbenaufkommen 
nicht. Eine abschreckende Wirkung könnte –  
wenn sie sich überhaupt erreichen lässt –  
erst zu einem späteren Zeitpunkt erzielt 
werden.

Auch die Aussprache und Durchsetzung 
von Platzverweisen in Einzelfällen führt 
nicht zur Beseitigung der Gefahr, da bei der 
hohen Besucherzahl naturgemäß nur ein 
kleiner Teil der ordnungswidrig handelnden 
Personen festgestellt und entsprechend 
sanktioniert werden kann und überdies 
auch in diesen Fällen die bereits umher lie-
genden Glasscherben nicht mehr kurzfris- 
tig entfernt werden können.

In räumlicher und zeitlicher Hinsicht ist die  
Maßnahme auf das erforderliche Maß be- 
schränkt.

Das Verbot der Benutzung und Mitführung 
von Glasbehältnissen in den unter Ziffer 
2. und 3. bezeichneten zeitlichen und räum- 
lichen Geltungsbereichen stellt zwar grund- 
sätzlich eine Einschränkung der allgemei-
nen Handlungsfreiheit dar, die Beeinträchti-
gung ist jedoch geringfügig, weil die Mög- 
lichkeit verbleibt, Getränke in alternativen 
Behältnissen (z. B. aus Kunststoff) mitzu-
führen und zu konsumieren.

Das Verbot ist daher, insbesondere unter 
Beachtung des Grundsatzes der Verhältnis-
mäßigkeit (§ 15 OBG), auch angemessen.

Ausgenommen von dem unter Ziffer 1. an- 
geordneten Mitführungsverbot von Glasbe-
hältnissen sind lediglich Getränkelieferan-
ten und Personen, welche diese offensicht-
lich und ausschließlich zur unmittelbaren 
Mitnahme zwecks häuslicher Verwendung 
erworben haben. Für Getränkelieferanten 
und Bewohner innerhalb des räumlichen 
Geltungsbereiches besteht somit weiterhin 
die Möglichkeit, Getränke anzuliefern bzw. 
mit nach Hause zu nehmen. Bei diesem 
Personenkreis ist eine kurzfristige ordnungs- 
widrige Entsorgung leerer Behältnisse im 
Straßenraum nicht anzunehmen und damit 
nicht wahrscheinlich.

Die Voraussetzungen des § 19 OBG für die 
Inanspruchnahme nicht verantwortlicher 
Personen sind gegeben, weil es um die 
Abwehr einer gegenwärtigen erheblichen 
Gefahr für hohe Rechtsgüter der Beteilig-
ten geht. Eine Beschränkung der Maßnah-
men auf die ordnungswidrig handelnden 
Personen verspricht aufgrund der hohen 
Fallzahlen keinen Erfolg. Eine sofortige Ent-
sorgung der Flaschen, Gläser und Scherben 
durch dafür eingesetztes eigenes Personal 
ist aufgrund des hohen Besucheraufkom-
mens nicht realisierbar. Für die in Anspruch 
genommenen Personen ergibt sich aus dem  
Mitführungs- und Benutzungsverbot keine 
eigene Gefährdung und keine Verletzung 
höherwertiger Pflichten.

Zu 2.

Der zeitliche Geltungsbereich wurde auf- 
grund der Erfahrungen der vergangenen 
Jahre festgelegt. Zu den aufgeführten 
Zeiten ist das Besucheraufkommen in den 
unter Ziffer 3. genannten Bereichen am 
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Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Allgemeinverfügung kann in- 
nerhalb eines Monats nach Bekanntgabe  
Klage erhoben werden. Die Klage ist bei  
dem Verwaltungsgericht Düsseldorf, Bastion- 
straße 39, 40213 Düsseldorf zu erheben.

Duisburg, den 15. Januar 2024

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Stockmann
Bürger- und Ordnungsamt

Auskunft erteilt:
Frau Fabritius
Tel.-Nr.: 0203 283-3200

höchsten und damit auch das Risiko, durch 
Flaschen, Glas und Glasscherben verletzt zu 
werden. 

Zu 3.

Die Festlegung der räumlichen Geltungs-
bereiche erfolgte unter Berücksichtigung 
der bisher gewonnenen Erkenntnisse der 
Ordnungs- und Sicherheitsbehörden. Die 
Schwerpunkte polizeilicher Maßnahmen in 
den vergangenen Jahren waren die unter 
Ziffer 3. genannten Bereiche. Gleichzeitig 
waren dies auch besonders publikumsin-
tensive Bereiche.

Der räumliche Geltungsbereich wurde auf 
diese besonders gefährdeten Bereiche des 
Straßenkarnevals in Duisburg-Wehofen und  
Duisburg-Serm beschränkt. 

Zu 4.

Die Anordnung der sofortigen Vollziehung 
meiner Allgemeinverfügung zu Ziffer 1. ist 
gemäß § 80 Absatz 2 Nummer 4 Verwal-
tungsgerichtsordnung (VwGO) im öffent-
lichen Interesse geboten. Ein gegen diese 
Verfügung eingelegter Rechtsbehelf entfal- 
tet somit keine aufschiebende Wirkung.

Angesichts der drohenden Gefahr für die 
geschützten Rechtsgüter, die von nicht ord- 
nungsgemäß entsorgten Glasbehältnissen 
ausgeht, kann der Ausgang eines verwal- 
tungsgerichtlichen Verfahrens nicht abge- 
wartet werden. Das private Interesse an  
der Nutzung von Glasbehältnissen im öf- 
fentlichen Bereich muss für den zeitlich 
und örtlich begrenzten Geltungsbereich 
den bedeutenden Schutzgütern gegenüber 
zurückstehen.
Dem Interesse des Einzelnen an der auf-
schiebenden Wirkung eines Rechtsbehelfs 
kommt mit Blick auf die schützenswerten 
Rechtsgüter, insbesondere die körperliche 
Unversehrtheit, eine nachrangige Bedeu-
tung zu.

Zu 5. 

Die Androhung von Zwangsmitteln erfolgt 
auf der Grundlage der §§ 55, 58, 59, 62 
und 63 des Verwaltungsvollstreckungsge-
setzes für das Land Nordrhein-Westfalen –  
VwVG NRW.

Vorliegend wird gemäß § 62 VwVG NRW 
das Zwangsmittel des unmittelbaren Zwan- 
ges angedroht. Gem. § 58 Absatz 3 VwVG 
NRW darf der unmittelbare Zwang nur an-
gewendet werden, wenn andere Zwangs-
mittel nicht zum Ziel führen oder untunlich 
sind. Zweck des Mitführungs- und Benut- 
zungsverbotes ist es, den räumlichen Gel- 
tungsbereich von Glasbehältnissen freizu-
halten, um die oben beschriebenen Gefah-
ren zu vermeiden. Vor diesem Hintergrund 
muss auch ein Zwangsmittel angedroht wer- 
den, das zum sofortigen Erfolg führt und 
wirksam verhindert, dass Glas in den Be-
reich gelangt und dort benutzt wird. 

Die Durchführung einer Ersatzvornahme in 
Bezug auf die Anordnungen zu 1. scheidet 
im vorliegenden Fall schon deshalb aus, 
weil die Einhaltung des Glasverbotes aus-
schließlich vom Willen des Ordnungspflich-
tigen abhängt und die damit verbundenen 
Vorgänge von keinem anderen bewirkt wer- 
den können.  

Da weder durch die Androhung und Fest- 
setzung eines Zwangsgeldes noch durch 
die Anordnung einer Ersatzvornahme die 
sofortige Beseitigung der Gefahr erreicht  
werden kann und zudem auch ein ange- 
messenes Zwangsgeld den Wert des In- 
halts eines Glasbehältnisses im Regelfall 
übersteigen dürfte, ist die Anwendung des 
unmittelbaren Zwangs auch das mildeste 
geeignete Mittel und damit verhältnismä-
ßig. Eine dieser Maßnahme vorgeschaltete 
Aufforderung, sich mit dem mitgeführten 
Glasbehältnis aus der Verbotszone zu ent-
fernen, ist ungeeignet und untunlich, da 
die Befolgung dieser Aufforderung faktisch 
nur mit einem sehr hohen Zeitaufwand zu 
kontrollieren wäre und die Bindung der 
Einsatzkräfte von Ordnungsbehörde oder 
Polizei an einen einzelnen „Fall“ insgesamt 
die Effektivität der ordnungsbehördlichen 
Kontrollen erheblich gefährden würde.
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Fundtiere

3 Hunde
28 Katzen

Den Eigentümern abhanden gekomme-
ner Tiere wird empfohlen, ihren Verlust 
umgehend der Verwaltung des Tier-
heims, Lehmstr. 12, 47059 Duisburg, 
Telefon: 0203/9355090, anzuzeigen; 
andernfalls wird das Tier an einen Tier-
liebhaber abgegeben.

Duisburg, den 10. Januar 2024

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Kul

Auskunft erteilt:
Frau Kul
Tel.-Nr.: 0203 283-4279

Bekanntmachungen der Sparkasse 
Duisburg

Das Sparkassenbuch Nr. 3200847725  
der Sparkasse Duisburg wurde heute für 
kraftlos erklärt.

Duisburg, den 20. Dezember 2023

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Die Sparkassenbücher Nr. 4201019769, 
3202756627 der Sparkasse Duisburg  
wurden heute für kraftlos erklärt.

Duisburg, den 20. Dezember 2023

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

erlaubnis, 5 sonstige Personaldokumen-
te, 1 Sicherungskarte, 1 Geburtsurkun-
de, 1 Medikament

5. 	 Bezirksverwaltung Mitte 

	� Duisburg-Stadtmitte, Verwaltungs- 
gebäude Sonnenwall 73 – 75,  
Bürger-Service, Erdgeschoss, 
Fernruf 0203/283 3424 oder 4619

	� 1 Fahrrad, 3 Handys, 2 Ringe, 6 Geld-
börsen ohne Geld, 7 Geldbörsen mit 
Geld, 2 Rucksäcke, 3 Handtaschen,  
1 Sporttasche, 2 lose Geldbeträge,  
1 Autoradio, 3 Personalausweise, 1 Füh- 
rerschein, 3 EC-Karten, 1 Reisepass,  
2 Krankenkassenkarten, 2 Aufenthalts-
erlaubnisse, 5 ausländische Ausweise,  
1 sonstiges Personaldokument, 4 Si- 
cherheitsschlüssel, 1 Brille, 1 Laptop,  
1 GPS-Tracker, 1 Dokumentenmäpp- 
chen

6. 	 Bezirksverwaltung Rheinhausen

	� Duisburg-Rheinhausen, Rathaus Rhein-
hausen, Bürger-Service, Körnerplatz 1, 
Zimmer 104 – 113,  
Fernruf: 0203/283 8543

	� 7 Fahrräder, 1 Handy, 1 loser Geldbe- 
trag, 1 Elektrowerkzeug, 1 Kinderwa- 
gen

7. 	 Bezirksverwaltung Süd

	 �Duisburg-Buchholz, Verwaltungs- 
gebäude Sittardsberger Allee 14,  
Bürger-Service, Erdgeschoss,  
Fernruf: 0203/283 7117

	� 2 Fahrräder, 1 Handy, 1 Kette, 1 Geld-
börse ohne Geld, 1 Geldbörse mit Geld, 
2 Sporttaschen, 1 Umhängetasche,  
2 lose Geldbeträge, 4 Personalauswei- 
se, 1 Führerschein, 2 Sicherheitsschlüs- 
sel

Eigentumsberechtigte können inner- 
halb von 6 Monaten ihre Rechte an 
den Fundsachen geltend machen. 
Eigentumsansprüche werden von den 
Fundannahmestellen der Bezirksämter 
entgegengenommen.

Fundsachen die im Monat November 
2023 beim Amt für bezirkliche Angele-
genheiten abgeliefert wurden

1. 	 Bezirksverwaltung Walsum

	� Duisburg-Walsum, Rathaus Walsum, 
Bürger-Service, Erdgeschoss, Friedrich-
Ebert-Str. 152, Fernruf: 0203/283 5642

	 �1 Fahrrad, 1 Schmuckstück, 1 Personal-
ausweis, 2 Reisepässe, 1 Fahrausweis,  
2 sonstige Personaldokumente, 1 Elek- 
trowerkzeug

2. 	 Bezirksverwaltung Hamborn

	� Duisburg-Hamborn, Rathaus Hamborn,  
Bürger-Service, Zimmer 1 und 3,  
Duisburger Str. 213,  
Fernruf: 0203/283 5296

	� 4 Fahrräder, 3 Handys, 1 Geldbörse 
ohne Geld, 1 Handtasche, 1 loser Geld- 
betrag, 1 Personalausweis, 1 Führer- 
schein, 1 Reisepass, 1 Unterhaltungs-
elektronikgerät, 1 E-Scooter, 1 Vario-
matkasten Abdeckung

3. 	 Bezirksverwaltung Meiderich/Beeck

	� Duisburg-Meiderich, Verwaltungsge-
bäude Von-der-Mark-Str. 36, Bürger- 
Service, Von-der-Mark-Str. 36, Zimmer 
100, Fernruf: 0203/283 7543

	� 2 Fahrräder, 3 Handys, 1 Geldbörse ohne  
Geld, 1 Geldbörse mit Geld, 1 Rucksack,  
1 loser Geldbetrag, 1 Autoschlüssel,  
3 Personalausweise, 1 EC-Karte, 4 Rei-
sepässe, 1 Aufenthaltserlaubnis, 2 aus-
ländische Ausweise, 2 Schlüsselbunde

4. 	� Bezirksverwaltung Homberg/Ruhr- 
ort/Baerl

	� Duisburg-Homberg, Rathaus Bismarck- 
platz 1, Bürger-Service, Erdgeschoss, 
Fernruf: 0203/283 8953

	� 1 Geldbörse ohne Geld, 2 Geldbörsen  
mit Geld, 1 Handtasche, 1 Autoschlüssel, 
1 sonstiges Autozubehör, 6 Personal-
ausweise, 1 Führerschein, 1 EC-Karte,  
3 Krankenkassenkarten, 1 Aufenthalts-
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Auf Veranlassung des Gläubigers soll das 
Sparkassenbuch Nr. 3759130473 (alt 
29130473) der Sparkasse Duisburg für 
kraftlos erklärt werden. Der Inhaber des 
Sparkassenbuches wird hiermit aufgefor-
dert, binnen drei Monaten seine Rechte 
unter Vorlegung des Sparkassenbuches 
anzumelden, da andernfalls das Sparkas-
senbuch für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 9. Januar 2024

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Auf Veranlassung des Gläubigers soll das 
Sparkassenbuch Nr. 4200600197 der Spar-
kasse Duisburg für kraftlos erklärt werden. 
Der Inhaber des Sparkassenbuches wird 
hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten 
seine Rechte unter Vorlegung des Sparkas-
senbuches anzumelden, da andernfalls das 
Sparkassenbuch für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 9. Januar 2024

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Auf Veranlassung des Gläubigers sollen 
die Sparkassenbücher Nr. 4200846600, 
3202431825 der Sparkasse Duisburg für 
kraftlos erklärt werden. Der Inhaber der 
Sparkassenbücher wird hiermit aufgefor-
dert, binnen drei Monaten seine Rechte 
unter Vorlegung der Sparkassenbücher 
anzumelden, da andernfalls die Sparkas-
senbücher für kraftlos erklärt werden.

Duisburg, den 9. Januar 2024

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Auf Veranlassung des Gläubigers sollen 
die Sparkassenbücher Nr. 3219171331 (alt 
119171338), 3227099417 (alt 127099414) 
der Sparkasse Duisburg für kraftlos erklärt 
werden. Der Inhaber der Sparkassenbücher 
wird hiermit aufgefordert, binnen drei Mo- 
naten seine Rechte unter Vorlegung der 

Das Sparkassenbuch Nr. 3270226776  
(alt 170226773) der Sparkasse Duisburg 
wurde heute für kraftlos erklärt.

Duisburg, den 5. Januar 2024

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Das Sparkassenbuch Nr. 4200894998  
der Sparkasse Duisburg wurde heute für 
kraftlos erklärt.

Duisburg, den 5. Januar 2024

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Das Sparkassenbuch Nr. 3200381303  
(alt 100381300) der Sparkasse Duisburg 
wurde heute für kraftlos erklärt.

Duisburg, den 5. Januar 2024

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Die Sparkassenbücher Nr. 3200331225 (alt 
100331222), 3200542110 (alt 100542117) 
der Sparkasse Duisburg wurden heute für 
kraftlos erklärt.

Duisburg, den 8. Januar 2024

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Auf Veranlassung des Gläubigers soll das 
Sparkassenbuch Nr. 3202469312 der Spar-
kasse Duisburg für kraftlos erklärt werden. 
Der Inhaber des Sparkassenbuches wird 
hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten 
seine Rechte unter Vorlegung des Sparkas-
senbuches anzumelden, da andernfalls das 
Sparkassenbuch für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 9. Januar 2024

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Das Sparkassenbuch Nr. 3202883124  
der Sparkasse Duisburg wurde heute für 
kraftlos erklärt.

Duisburg, den 29. Dezember 2023

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Das Sparkassenbuch Nr. 3202557611  
der Sparkasse Duisburg wurde heute für 
kraftlos erklärt.

Duisburg, den 5. Januar 2024

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Das Sparkassenbuch Nr. 3228076232  
(alt 128076239) der Sparkasse Duisburg 
wurde heute für kraftlos erklärt.

Duisburg, den 5. Januar 2024

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Das Sparkassenbuch Nr. 3207076880  
(alt 107076887) der Sparkasse Duisburg 
wurde heute für kraftlos erklärt.

Duisburg, den 5. Januar 2024

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Das Sparkassenbuch Nr. 4201076025  
der Sparkasse Duisburg wurde heute für 
kraftlos erklärt.

Duisburg, den 5. Januar 2024

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand
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Sparkassenbücher anzumelden, da andern- 
falls die Sparkassenbücher für kraftlos er- 
klärt werden.

Duisburg, den 9. Januar 2024

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand
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der Verordnung über den elektronischen 
Rechtsverkehr bei den Verwaltungsgerich-
ten und den Finanzgerichten im Lande Nord- 
rhein-Westfalen – ERVVO VG/FG – (SGV.
NRW.320) in der jeweils gültigen Fassung 
eingereicht werden. Das elektronische Do- 
kument muss mit einer qualifizierten elek- 
tronischen Signatur nach § 2 Nummer 3 des 
Signaturgesetzes vom 16. Mai 2001 (BGBl. 
S. 876) in der jeweils geltenden Fassung
versehen sein und an die elektronische Post- 
stelle des Gerichts übermittelt werden.

Wird die Klage schriftlich erhoben, so sol- 
len der Klage und allen Schriftsätzen vor-
behaltlich des § 55a Abs. 2 Satz 2 Verwal-
tungsgerichtsordnung Abschriften für die 
übrigen Beteiligten beigefügt werden (§ 81 
VwGO). 

Falls die Frist zur Klageerhebung durch das 
Verschulden einer von Ihnen bevollmäch-
tigten Person versäumt werden sollte, so 
würde deren Verschulden Ihnen zugerech-
net werden. 

Gesonderte Hinweise zur Klageerhebung: 
Informationen zur elektronischen Form und 
zum elektronischen Rechtsverkehr finden 
Sie u.a. auf der Homepage des Oberver-
waltungsgerichtes Nordrhein-Westfalens. 
Die besonderen technischen Voraussetzun-
gen sind unter www.egvp.de aufgeführt. 

Sollten noch Unklarheiten über den Sach-
verhalt bestehen, biete ich an, Ihnen diesen 
zu erläutern

Dinslaken, den 30. Januar 2024

Andreas Steinlage
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur 
(ÖbVI)

Bekanntmachung gemäß § 23 der Ver- 
ordnung zur Durchführung des Geset-
zes über die Landesvermessung und 
das Liegenschaftskataster  
(DVOzVermKatG NRW) vom 25.10.2006

Die Grenzen des Grundstücks: Gemarkung 
Hamborn, Flur 8, Flurstück 17 und 115 
(Rohrstraße/Kaiser-Friedrich-Straße) sind 
von mir vermessen worden. Der Grenzter-
min fand am 26.09.2023 statt. 

In den Eigentumsregistern des Grundstückes:  

Gemarkung Hamborn, Flur 8, Flurstück 56 
ist „nicht ermittelter Eigentümer“ aufge-
führt. (es handelt sich um ein Grundstück 
der Nutzungsart „öffentliche Wege, Gewäs- 
ser“)

Aufgrund des § 21 Absatz 5 des Vermes-
sungs- und Katastergesetzes (VermKatG 
NRW), gebe ich hiermit die Abmarkung der 
Grundstücksgrenzen in zwei Grenzpunkten 
bekannt. 

Die Grenzniederschrift kann in meiner Ge-
schäftsstelle, Scharnhorststraße 1 in 46535 
Dinslaken (Mo.-Do. 8:00 bis 16:00 Uhr, 
Fr. 8:00 bis 13:00 Uhr) für die Dauer von 
einem Monat ab Bekanntgabe eingesehen 
werden. 

Ein berechtigtes Interesse ist nachzuweisen.  

Die Offenlegung gilt nach zwei Wochen 
ab der Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Stadt Duisburg als bekanntgegeben. (§ 41 
Abs 4 Verwaltungsverfahrensgesetz NRW – 
VwVfG NRW) vom 12.11.1999)

Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen die Abmarkung kann innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe dieses Beschei-
des Klage erhoben werden. 
Die Klage ist bei dem Verwaltungsgericht  
Düsseldorf, Postfach 20 08 60,40105 Düs- 
seldorf schriftlich einzureichen oder zur 
Niederschrift des Urkundsbeamten der Ge- 
schäftsstelle zu erklären. Die Klage kann 
auch in elektronischer Form nach Maßgabe 
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